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§ 7i

Erh^h t e Ab s e t z ung en be i Baudenkma l e n

idF des EStG v. 19. 10. 2002 (BGBl. I, 4210; BStBl. I, 1209)

(1) 1Bei einem im Inland belegenen Geb_ude, das nach den jeweiligen
landesrechtlichen Vorschriften ein Baudenkmal ist, kann der Steuer-
pflichtige abweichend von § 7 Abs. 4 und 5 jeweils bis zu 10 vom Hundert
der Herstellungskosten far Baumaßnahmen, die nach Art und Umfang
zur Erhaltung des Geb_udes als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen
Nutzung erforderlich sind, im Jahr der Herstellung und in den folgenden
neun Jahren absetzen. 2Eine sinnvolle Nutzung ist nur anzunehmen,
wenn das Geb_ude in der Weise genutzt wird, dass die Erhaltung der
schatzenswerten Substanz des Geb_udes auf die Dauer gew_hrleistet ist.
3Bei einem im Inland belegenen Geb_udeteil, das nach den jeweiligen
landesrechtlichen Vorschriften ein Baudenkmal ist, sind die S_tze 1 und 2
entsprechend anzuwenden. 4Bei einem im Inland belegenen Geb_ude
oder Geb_udeteil, das far sich allein nicht die Voraussetzungen far ein
Baudenkmal erfallt, aber Teil einer Geb_udegruppe oder Gesamtanlage
ist, die nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften als Einheit ge-
schatzt ist, kann der Steuerpflichtige die erh^hten Absetzungen von den
Herstellungskosten far Baumaßnahmen vornehmen, die nach Art und
Umfang zur Erhaltung des schatzenswerten _ußeren Erscheinungsbildes
der Geb_udegruppe oder Gesamtanlage erforderlich sind. 5Der Steuer-
pflichtige kann die erh^hten Absetzungen im Jahr des Abschlusses der
Baumaßnahme und in den folgenden neun Jahren auch far Anschaf-
fungskosten in Anspruch nehmen, die auf Baumaßnahmen im Sinne der
S_tze 1 bis 4 entfallen, soweit diese nach dem rechtswirksamen Abschluss
eines obligatorischen Erwerbsvertrags oder eines gleichstehenden
Rechtsakts durchgefahrt worden sind. 6Die Baumaßnahmen massen in
Abstimmung mit der in Absatz 2 bezeichneten Stelle durchgefahrt wor-
den sein. 7Die erh^hten Absetzungen k^nnen nur in Anspruch genom-
men werden, soweit die Herstellungs- oder Anschaffungskosten nicht
durch Zuschasse aus ^ffentlichen Kassen gedeckt sind. 8§ 7h Abs. 1
Satz 5 ist entsprechend anzuwenden.
(2) 1Der Steuerpflichtige kann die erh^hten Absetzungen nur in An-
spruch nehmen, wenn er durch eine Bescheinigung der nach Landes-
recht zust_ndigen oder von der Landesregierung bestimmten Stelle die
Voraussetzungen des Absatzes 1 far das Geb_ude oder Geb_udeteil und
far die Erforderlichkeit der Aufwendungen nachweist. 2Hat eine der far
Denkmalschutz oder Denkmalpflege zust_ndigen Beh^rden ihm Zu-
schasse gew_hrt, so hat die Bescheinigung auch deren H^he zu enthal-
ten; werden ihm solche Zuschasse nach Ausstellung der Bescheinigung
gew_hrt, so ist diese entsprechend zu _ndern.
(3) § 7h Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.
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Allgemeine Erl_uterungen zu § 7 i
Schrifttum: Hahn, Die estl. Behandlung von Baudenkmalen und Gebfuden in Sanie-
rungsgebieten und stfdtebaulichen Entwicklungsbereichen nach dem WobauFG ein-
schließlich der gbergangsregelungen, DB 1990, 65; Stuhrmann, Estl. Vergenstigungen
bei Baudenkmalen unter Berecksichtigung der Regelungen durch das WoBauFG, DStZ
1990, 107; Kleeberg, Die Kulturfirderung mittels der §§ 7 i, 10 f, 10g und 11b EStG, FR
1997, 174; Fleischmann/Meyer-Scharenberg, Altbau- und Denkmalschutz-Modernisie-
rungen unter Berecksichtigung des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 und der
neuen InvZulagen, DStR 1999, 748; Franzmeyer-WErbe, Das Abstimmungserfordernis
als Voraussetzung der Inanspruchnahme von Steuererleicherungen fer Aufwendungen an
einem Baudenkmal, DStZ 2001, 507.
Verwaltungsanordnungen: R 83b EStR 2001; H 83b EStH 2002; OFD Menster v.
17. 11. 1992, FR 1993, 203; Bescheinigungsrichtlinien s. Anm. 11.

I. Rechtsentwicklung

Vorg_ngerregelung: § 82 i EStDV galt letztmals fer Baumaßnahmen, die vor
dem 1. 1. 1991 abgeschlossen wurden (§ 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. y Satz 1). Auf
Tatbestfnde, die im Gebiet der ehemaligen DDR verwirklicht wurden, kam
§ 82 i EStDV nie zur Anwendung (§ 57 Abs. 2).
WoBauFG v. 22. 12. 1989 (BGBl. I, 2408; BStBl. I, 505): Einfehrung von § 7 i
und teilweise Erweiterung gegeneber § 82 i EStDV durch Anwendung auf be-
stimmte AK.
Staatsvertragsgesetz v. 25. 6. 1990 (BGBl. II, 518; BStBl. I, 294): Fer Gebfude
im Gebiet der ehemaligen DDR wurde ein Abs. 4 angefegt.

§ 7 i Anm. 1 Erhihte Absetzungen bei Baudenkmalen
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Einigungsvertragsgesetz v. 23. 9. 1990 (BGBl. II, 885; BStBl. I, 654): Strei-
chung dieses Abs. 4 bereits vor seinem Inkrafttreten (Anlage I, Kap. IV Sachge-
biet B Abschn. II Nr. 16 Buchst. d und j).
Zeitlicher Geltungsbereich: § 7 i ist erstmals auf Baumaßnahmen anzuwen-
den, die nach dem 31. 12. 1990 abgeschlossen worden sind. Abs. 1 Satz 5, der
bestimmte AK begenstigt, gilt auch fer in freheren Zeitrfumen abgeschlossene
Maßnahmen (§ 52 Abs. 12b EStG 1990).

II. Bedeutung

Ziel des § 7 i ist die Erhaltung und Bewahrung schutzwerdiger Baudenkmfler,
die zur Einkenfteerzielung verwendet werden. Die Steuererleichterungen sind
Ausgleich fer die erheblichen Kosten, die das Denkmalschutzrecht den Eigen-
temern auferlegt, und unterstetzen in verfassungskonformer Art und Weise die
nicht ausreichenden staatlichen Bemehungen, Baudenkmfler durch direkte Sub-
ventionen zu erhalten. Gemeinsam mit den §§ 10 f und 10g bewirkt § 7 i ein um-
fassendes Firdersystem, das die Begenstigungen fer Baudenkmfler weitgehend
unabhfngig davon macht, ob das Baudenkmal zur Einkenfteerzielung, zu eige-
nen Wohnzwecken oder zu sonstigen privaten Zwecken genutzt wird.

III. Geltungsbereich

Pers^nlicher Geltungsbereich: Die erhihten Absetzungen kinnen von allen
unbeschrfnkt und beschrfnkt Stpfl., seien es naterliche oder juristische Perso-
nen, in Anspruch genommen werden. Begenstigte Person ist, wer das Baudenk-
mal im Rahmen einer Einkunftsart eingesetzt und die Aufwendungen getragen
hat. IdR ist dies der zivilrechtliche oder wirtschaftliche Eigentemer. Ist aus-
nahmsweise ein Nichteigentemer berechtigt, die AfA nach § 7 Abs. 4 oder 5 gel-
tend zu machen (s. § 7 Anm. 41, 50 ff.), kann er auch die Absetzungen nach § 7 i
in Anspruch nehmen. Insbes. gilt dies nach der Rspr. zum sog. „Drittaufwand“
fer Ehegatten, die ein Baudenkmal des Ehepartners zur Einkunftserzielung nut-
zen (BFH v. 6. 3. 2001 IX R 64/97, BStBl. II, 796 und v. 20. 3. 2001 IX R 91/
97, BFH/NV 2001, 1114; vgl. § 9 Anm. 750 „Drittaufwendungen“). Zu Pers-
Ges. s. Anm. 20.
Sachlicher Geltungsbereich: Begenstigt werden Baumaßnahmen an Baudenk-
mflern, die im Rahmen einer Einkunftsart zur Einkenfteerzielung verwendet
werden und bei denen ansonsten der AfA-Abzug nach § 7 Abs. 4 oder 5 zulfssig
wfre (s. § 7h Anm. 3). Bei einer Nutzung des Gebfudes zu eigenen Wohnzwek-
ken kommt § 7 i ab 1999 nur noch in den Ffllen zur Anwendung, in denen das
Gebfude in einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermigen verblieben
ist (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4).

IV. Verh_ltnis zu anderen Vorschriften

Verh_ltnis zu § 2b: Allein die Inanspruchnahme der Vorteile des § 7 i fehrt
nicht zur Anwendung des § 2b (BMF v. 22. 8. 2001, FR 2001, 1020 Tz. 24 f.).
Verh_ltnis zu § 7h: Der Stpfl. hat ein Wahlrecht (§ 7a Abs. 5), nach welcher
Vorschrift er Absetzungen vornimmt (s. § 7h Anm. 4).
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Verh_ltnis zu §§ 10 f und 10g: Die Vorschriften schließen sich gegenseitig aus,
bilden in ihrer Gesamtheit jedoch ein umfassendes System der stl. Firderung
von Baudenkmflern (s. Anm. 2). Bei Nutzungsfnderungen wfhrend eines VZ s.
§ 10 f Anm. 16.
Verh_ltnis zu § 33: Aufwendungen, die nicht nach § 7 i gefirdert werden, kin-
nen nicht nach § 33 abgezogen werden. Die bis VZ 1991 bestehenden Billig-
keitsregelungen hat die Verwaltung ab VZ 1992 aufgehoben (s. § 33 Anm. 300
„Kulturgeter“).

Einstweilen frei.

Erl_uterungen zu Abs. 1:
Erh^hte Absetzungen bei Baudenkmalen

I. Beganstigungstatbestand

1. Baumaßnahmen an einem Baudenkmal (Abs. 1 Satz 1)
Begenstigt sind Gebfude (zum Begriff s. BFH v. 25. 4. 1996 III R 47/93,
BStBl. II, 613 und § 7 Anm. 322–327), die im Inland belegen (s. § 1 Anm. 57)
sind. Die rfumliche Begrenzung verstißt nicht gegen EG-Recht, denn es wer-
den weder inlfndische Bauunternehmer noch deren inlfndische Auftraggeber
bevorzugt.
Baudenkmal: Welche Gebfude Baudenkmfler sind, bestimmt sich nach den
Denkmalschutzgesetzen der Lfnder. Der Denkmalbegriff ist damit nicht ein-
heitlich. Die unterschiedliche Behandlung verstißt nicht gegen den Gleichheits-
satz. Der Bundesgesetzgeber durfte im EStG an die Landesgesetze anknepfen,
denn gefirdert werden sollen nicht Denkmfler an sich, sondern nur solche, die
den Belastungen durch das jeweilige Landesdenkmalschutzrecht unterliegen (s.
Anm. 2). Die Denkmaleigenschaft muß bei Beginn der Baumaßnahme und wfh-
rend des gesamten Abzugszeitraums vorliegen. Der Nachweis erfolgt durch die
Bescheinigung nach Abs. 2 (s. Anm. 35).
Baumaßnahmen bei einem Geb_ude: Begenstigt sind nur HK (s. Anm. 20)
und bestimmte AK (s. Anm. 30) fer Baumaßnahmen am Baudenkmal selbst. Sie
messen am WG „Gebfude“ erfolgen. Bauten an eigenstfndigen anderen WG
werden dagegen nicht gefirdert, auch wenn sie in engem Zusammenhang mit
dem Gebfude stehen. Eine Auslegung des § 7 i eber seinen Wortlaut hinaus lfßt
der Zweck der Vorschrift, kulturhistorisch wertvolle Gebfude zu erhalten, nicht
zu. Nicht gefirdert werden zB Bauten an selbstfndigen Gebfuden in unmittel-
barer Nfhe des Denkmals, Betriebsvorrichtungen, Innenhifen, Vorplftzen und
Gartenanlagen (vgl. BFH v. 15. 10. 1996 IX R 47/92, BStBl. II 1997, 176: Tief-
garage als eigenes WG, und v. 14. 1. 2003 IX R 72/00, BFH/NV 2003, 844:
Tiefgarage als Teil des Denkmals). Die Abgrenzung verschiedener WG vonein-
ander richtet sich nach den Merkmalen des StR (s. Grube, DStZ 1991, 97; Fi-
scher, FR 2003, 557) und ist von der FinVerw. eigenstfndig zu prefen (s.
Anm. 35). Ebenfalls nicht gefirdert werden Aufwendungen zur Herstellung ei-
nes neuen Gebfudes oder einer Architekturkopie durch Wiederaufbau eines zer-
stirten Gebfudes (s. zugleich auch zur Verbindlichkeit in diesem Punkt fehler-
hafter Bescheinigungen BFH v. 15. 10. 1996 IX R 47/92, BStBl. II 1997, 176; v.
13. 9. 2001 IX R 62/98, BFH/NV 2002, 405 und v. 30. 10. 2002 IX R 13/99,
BFH/NV 2003, 744).

§ 7 i Anm. 4–10 Erhihte Absetzungen bei Baudenkmalen
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Zur Erhaltung des Baudenkmals erforderliche Baumaßnahmen: Zur Er-
haltung des Gebfudes als Baudenkmal erforderlich sind Aufwendungen fer die
Substanz des Baudenkmals, die nach Art und Umfang notwendig sind, um die
Merkmale zu erhalten, die die Eigenschaft des Gebfudes als Baudenkmal be-
grenden. Sind diese Voraussetzungen erfellt, kommt es auf eine sinnvolle Nut-
zung nicht mehr an. Denn nach dem vom freheren § 82 i EStDV abweichenden
Gesetzeswortlaut genegt es, wenn die Baumaßnahmen entweder zur Erhaltung
oder zur sinnvollen Nutzung des Baudenkmals erforderlich sind. Die Entschei-
dung eber die „Erforderlichkeit“ trifft die zustfndige Bescheinigungsstelle fer
die FinVerw. verbindlich (s. Anm. 35). Zu den Einzelheiten der Gesetzesausle-
gung wird daher auf die von der Mehrzahl der Bundeslfnder erlassenen landes-
spezifischen Bescheinigungsrichtlinien (s. Anm. 11) verwiesen.

2. Erfordernis der sinnvollen Nutzung (Abs. 1 Satz 2)
Satz 2 berecksichtigt die Erfahrung, daß Gebfudeeigentemer nur dann bereit
sind, erhebliche Mittel zur Erhaltung eines Denkmals zu investieren, wenn sie
das Gebfude sinnvoll nutzen kinnen. Dennoch steht auch bei der Auslegung
dieses Tatbestandsmerkmals der Denkmalschutz im Vordergrund, dh. die Denk-
maleigenschaft darf auch durch Baumaßnahmen zur besseren Nutzung des Ge-
bfudes nicht wesentlich beeintrfchtigt werden. Im einzelnen entscheidet die zu-
stfndige Bescheinigungsstelle fer die FinVerw. verbindlich, was aus der Sicht des
Denkmalschutzes als sinnvoll anzusehen ist (s. Anm. 35). Zur Auslegung des
Tatbestandsmerkmals im Detail wird daher auf die landesspezifischen Bescheini-
gungsrichtlinien verwiesen.
Bescheinigungsrichtlinien: Fundstellen dazu listet BMF v. 10. 11. 2000 auf
(BStBl. I, 1513; Neufassung Hessen v. 20. 11. 2001, Staatsanzeiger Hessen 2001,
4423).

Einstweilen frei.

II. Bemessung der Absetzung

Bemessungsgrundlage: Begenstigt sind HK, in besonderen Ffllen (s.
Anm. 30) auch AK. Dies wurde in der Gesetzesbegrendung dahingehend erlfu-
tert, daß ein Mißbrauch der Vergenstigung durch Abschreibungsgesellschaften
verhindert werden solle (BTDrucks. 8/896, 5). Hat also ein Verkfufer HK auf-
gewendet, so kann der Erwerber die vom Verkfufer begonnenen Absetzungen
nicht fortfehren. Beim Eintritt in eine PersGes. kann der neue Gesellschafter
die Absetzungen nur fer Baumaßnahmen ab seinem Eintritt geltend machen
(FinMin. Berlin v. 29. 8. 2001, FR 2002, 48). Auch wenn als Folge des Ausschei-
dens eines Gesellschafters Gesellschaftsanteile durch Anwachsung ebergehen,
sind die ebernommenen AHK nicht begenstigt (BFH v. 17. 7. 2001 IX R 50/98
BStBl. II, 760 zu § 7h).
Fer die Auslegung der Begriffe AK und HK gelten die allg. Grundsftze (BFH v.
20. 8. 2002 IX R 40/97 BStBl. II 2003, 582). Die gefnderte Rspr. zur Abgren-
zung der AHK von sofort abziehbaren Erhaltungsaufwendungen, die von der
FinVerw. akzeptiert wird (BMF v. 18. 7. 2003, FR 2003, 869), kommt damit un-
eingeschrfnkt zur Anwendung.
H^he der Absetzung: Der Stpfl. hat ein Wahlrecht, das er in jedem Jahr des
Begenstigungszeitraums neu auseben kann. Obergrenze der Absetzungen sind

E 5
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10 vH der AHK. Untergrenze sind nach § 7a Abs. 3 Absetzungen in Hihe der
Regelabschreibung nach § 7 Abs. 4 (FG Menster v. 15. 6. 1994, EFG 1995, 305,
rkr.). Der Hichstsatz von 10 vH kann im Jahr der Herstellung/Anschaffung
und in allen anderen Ffllen, in denen das Baudenkmal nur fer einen Teil des VZ
zur Einkunftserzielung genutzt wird, in voller Hihe in Anspruch genommen
werden (vgl. BFH v. 18. 6. 1996 IX R 40/95, BStBl. II, 645 fer den Fall der Ver-
fußerung). Nicht voll ausgeschipfte AfA kann nicht innerhalb des 10-jfhrigen
Begenstigungszeitraums nachgeholt werden. Zur Absetzung des verbleibenden
Restwerts s. Anm. 33. Nicht begenstigte AHK werden neben den erhihten Ab-
setzungen nach den allg. Grundsftzen abgeschrieben.
Beganstigungszeitraum: Die erhihten Absetzungen kinnen ab dem Jahr der
Herstellung bzw. der Anschaffung (§ 9 a EStDV) in Anspruch genommen wer-
den. TeilHK sind nicht begenstigt (BFH v. 27. 6. 1995 IX R 130/90, BStBl. II
1996, 215 und v. 16. 1. 1996 IX R 98/93, BFH/NV 1996, 540). Dies bedeutet
aber nicht, daß bei einem Bendel von Baumaßnahmen oder einer Sanierung in
Raten stets erst ab dem Jahr des Abschlusses der Gesamtbaumaßnahme abge-
schrieben werden kann. Vielmehr kommt es fer den Beginn der Absetzungen
auf die Fertigstellung jeder einzelnen Baumaßnahme an, die von den ebrigen
Maßnahmen als eigenstfndig sachlich abgegrenzt werden kann (BFH v.
20. 8. 2002 IX R 40/97, BStBl. II 2003, 582).

Beispiel: Nach dem Kauf eines Denkmals saniert der Stpfl. im Jahr 01 die Elektro-
installationen und Keller- und Erdgeschoßfenster. Im Jahr 02 saniert er die Fenster im
Obergeschoß und beginnt mit dem Einbau einer neuen Heizung. Im Jahr 03 werden
die neue Heizung fertiggestellt und die Sanitfreinrichtungen erneuert. Nach der gefn-
derten BFH-Rspr. liegt eine Sanierung in Raten vor. Soweit die Denkmalschutzbehirde
die Hihe der Aufwendungen bescheinigt, beginnt die Absetzung fer Elektroinstallatio-
nen, Keller- und Erdgeschoßfenster im Jahr 01. Die ebrigen Fenster werden ab dem
Jahr 02 abgesetzt, Heizung und Sanitfraufwendungen ab dem Jahr 03.

Einstweilen frei.

III. Anwendung auf Geb_udeteile (Abs. 1 Satz 3)

Ist nur ein Teil eines strechtlich einheitlichen WG „Gebfude“ als Baudenkmal
anzusehen (zB ein Kellergewilbe, ein Bauflegel, eine Fassade), so sind die
Sftze 1 und 2 entsprechend anzuwenden. Begenstigt werden dann nur Baumaß-
nahmen am denkmalgeschetzten Teil des Gebfudes, die zu seiner Erhaltung
oder sinnvollen Nutzung erforderlich sind, nicht aber die restlichen Aufwendun-
gen. Dies erfordert die Aufteilung der Aufwendungen in einen begenstigten und
nichtbegenstigten Teil, die von der Bescheinigungsstelle vorzunehmen ist und
mit der Bescheinigung der Hihe der Aufwendungen fer die FinVerw. verbind-
lich erfolgt (s. Anm. 35).

IV. Geb_udegruppen oder Gesamtanlagen (Abs. 1 Satz 4)

Satz 4 weitet den Anwendungsbereich der erhihten Absetzungen eber Satz 3
hinaus auf Gebfudeteile aus, die fer sich allein kein Baudenkmal sind, aber ge-
meinsam mit anderen Gebfuden firderungswerdig sind (sog. Ensembleschutz).
Mit der Formulierung „Gebfude ..., das Teil einer Gebfudegruppe oder Ge-
samtanlage ist, die nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften als Einheit
geschetzt ist“, stellt die Regelung sicher, daß die Begenstigung unabhfngig da-

§ 7 i Anm. 20–29 Erhihte Absetzungen bei Baudenkmalen
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von gewfhrt werden kann, wie die Lfnder ihren Ensembleschutz ausgestaltet
haben und welche gesetzestechnischen Begriffe das jeweilige Landesrecht ver-
wendet. Gefirdert werden nur AHK, die zur Erhaltung des fußeren Erschei-
nungsbilds erforderlich sind. Auf eine „sinnvolle Nutzung“ kommt es bei einem
Ensemble nicht an. Die Beschrfnkung auf die Erhaltung des „fußeren“ Erschei-
nungsbilds macht idR die Aufspaltung der Aufwendungen in einen begenstigten
und einen nicht begenstigten Teil notwendig. Die Entscheidung trifft die Be-
scheinigungsstelle mit der Bescheinigung der Hihe der Aufwendungen fer die
FinVerw. verbindlich (s. Anm. 35).

V. Anwendung auf bestimmte Anschaffungskosten (Abs. 1 Satz 5)

Ebenso wie bei § 7h sind auch bei § 7 i AK begenstigt, die auf Baumaßnahmen
iSd. Sftze 1–4 entfallen, soweit diese nach dem rechtswirksamen Abschluß eines
obligatorischen Erwerbsvertrags oder eines gleichstehenden Rechtsakts durch-
gefehrt worden sind; Einzelheiten s. § 7h Anm. 18, PersGes. s. Anm. 20.

VI. Abstimmung mit der nach Abs. 2 bestimmten Stelle (Abs. 1 Satz 6)

Die beabsichtigten Maßnahmen messen mit der zustfndigen Stelle (s. Anm. 35)
abgestimmt, dh. mit den Vorstellungen der Behirde in Einklang gebracht wer-
den. Zweck der Abstimmung ist es, sicherzustellen, daß die Interessen des
Denkmalschutzes bei der Durchfehrung der Baumaßnahmen gewahrt werden.
Aus diesem Grund muß die Abstimmung vor Beginn der Baumaßnahme erfol-
gen, bei Planungsfnderungen wfhrend der Durchfehrung der Maßnahmen vor
Beginn der gefnderten Vorhaben. Die vorherige Abstimmung im konkreten
Einzelfall kann weder durch allg. denkmalschutzrechtliche Zustimmungen zu
bestimmten Baumaßnahmen ersetzt noch nachgeholt werden. Eine Bescheini-
gung nach Abs. 2 darf ohne rechtzeitige Abstimmung oder bei erheblichen Ab-
weichungen von den abgestimmten Baumaßnahmen nicht erteilt werden. Dies
gilt auch, wenn die nachtrfgliche Beurteilung der Abstimmungsbehirde ergibt,
daß sie die Baumaßnahmen bei vorheriger Abstimmung gebilligt hftte. Die Bau-
genehmigung oder denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse/Genehmigungen ge-
negen dem Abstimmungserfordernis nicht (s. Franzmeyer-Werbe, DStZ 2001,
507).
Zusicherung der Abstimmungsergebnisse: Eine vollstfndige Bescheinigung
nach Abs. 2 kann erst nach Durchfehrung der Baumaßnahmen erteilt werden,
da erst dann alle zu bescheinigenden Tatsachen, zB die Hihe der Aufwendun-
gen, feststehen (s. Anm. 35). Bei grißerer finanzieller Bedeutung ist deshalb an-
zuraten, eine verbindliche Zusicherung nach § 38 VwVfG zu beantragen. Zu-
mindest sollte die zustfndige Stelle das Abstimmungsergebnis schriftlich
bestftigen.

VII. Zuschasse (Abs. 1 Satz 7)

Die AHK sind um Zuschesse aus 5ffentlichen Kassen (zum Begriff s. § 3 Nr. 12
Anm. 13) zu kerzen. Der Stpfl. hat aufgrund der ausdrecklichen Regelung in
Satz 7 kein Wahlrecht zur Behandlung der Zuschesse als Einnahmen, wfhrend
fer Zuschesse aus privaten Mitteln die allg. Grundsftze (s. R 34 Abs. 2 und R 163
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EStR 2001) zur Anwendung kommen. Nach § 7a Abs. 1 Satz 3 und R 45 Abs. 4
EStR 2001 mindern Zuschesse die Bemessungsgrundlage im Jahr ihrer Bewilli-
gung. Bei nachtrfglicher Bewilligung oder Reckzahlung fndert sich hierdurch
die Hihe der Absetzungen ab dem Bewilligungsjahr (s. § 7 a Anm. 35 und H 45
Beispiele 2 und 3 EStH 2002). Zur Bescheinigung der Zuschesse s. Anm. 35.

VIII. Restwertabschreibung (Abs. 1 Satz 8)

Durch Verweisung auf § 7h Abs. 1 Satz 5 wird die Abschreibung eines nach Ab-
lauf des Begenstigungszeitraums verbliebenen Restwerts geregelt; Einzelheiten
s. § 7h Anm. 20.

Einstweilen frei.

Erl_uterungen zu Abs. 2:
Bescheinigung

Rechtsnatur der Bescheinigung: Zweck der Bescheinigung ist es, die Fin-
Verw. von der Prefung außerstl. Fragen des Denkmalschutzes zu entlasten. Sie
ist daher als materiell-rechtliche Abzugsvoraussetzung fer die Begenstigung des
§ 7 i anzusehen. Ohne sie bzw. bei nicht ausreichendem Inhalt kinnen die Ab-
setzungen nicht in Anspruch genommen werden. Verfahrensrechtlich ist die Be-
scheinigung Grundlagenbescheid (stRspr., zB BFH v. 15. 10. 1996 IX R 47/92,
BStBl. II 1997, 176 und v. 11. 6. 2002 IX R 79/97, BStBl. II 2003, 578).
Umfang der Bindungswirkung: Bescheinigt werden messen nach dem Geset-
zeswortlaut die „Voraussetzungen des Abs. 1 fer das Gebfude und die Maßnah-
men“. Die Bescheinigung ist somit rein objektbezogen, dh. jeder Stpfl. kann sich
auf sie berufen, unabhfngig davon, ob er die Bescheinigung beantragt hat und
sie an ihn adressiert wurde. Die Fragen der persinlichen Abzugsberechtigung
sind vom FA zu prefen (BFH v. 6. 3. 2001 IX R 64/97, BStBl. II, 796; aA bisher
hier). Zu prefen und verbindlich festzustellen haben die zustfndigen Stellen,
– ob ein Gebfude oder Gebfudeteil ein Baudenkmal ist,
– ob die Baumaßnahmen nach Art und Umfang zur Erhaltung als Baudenkmal
oder zur sinnvollen Nutzung (bei einem Ensemble zur Erhaltung des fußeren
Erscheinungsbilds) erforderlich waren (zB BFH v. 15. 10. 1996 IX R 47/92,
BStBl. II 1997, 176; v. 5. 11. 1996 IX R 42/94, BStBl. II 1997, 244 und v.
18. 6. 2002 X B 192/01, BFH/NV 2002, 1302 mwN),

– in welcher Hihe hierfer begenstigte Aufwendungen angefallen sind (BFH v.
31. 5. 2001 IX R 23/97, BFH/NV 2001, 1397 und v. 11. 6. 2002 IX R 79/97,
BStBl. II 2003, 578),

– ob die Arbeiten rechtzeitig mit den Bescheinigungsbehirden abgestimmt
wurden und

– in welcher Hihe Zuschesse gewfhrt wurden (s. Anm. 36).
Alle sonstigen Voraussetzungen preft die FinVerw. in eigener Zustfndigkeit (s.
R 83b Abs. 2 und 3 EStR 2001; OFD Kiel v. 9. 2. 2001, BB 2001, 918, StEK
§ 7h Nr. 9). Keine Bindungswirkung haben daher Feststellungen zu Gebfudetei-
len, die strechtlich als selbstfndige Gebfudeteile (eigenes WG) anzusehen sind
(BFH v. 15. 10. 1996 IX R 47/92, BStBl. II 1997, 176: Trotz Bescheinigung
keine Begenstigung fer eine Tiefgarage, die selbstfndiger Gebfudeteil ist). Er-
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gibt die eigenstfndige Prefung der FinVerw. dagegen, daß eine Garage Teil des
Baudenkmals ist, so ist die Bescheinigung mit dem sonstigen Inhalt verbindlich
(BFH v. 14. 1. 2003 IX R 72/00, BFH/NV 2003, 844; Fischer, FR 2003, 557).
Auch ob HK vorliegen, preft das FA (BFH v. 31. 5. 2001 IX R 23/97, BFH/
NV 2001, 1397), nicht aber, ob sie zur Erhaltung/sinnvollen Nutzung des Bau-
denkmals erforderlich waren (BFH v. 5. 11. 1996 IX R 42/94, BStBl. II 1997,
244: Falsche Bescheinigung fer Wintergarten verbindlich). Sind Tatbestands-
merkmale zu bescheinigen, die sowohl denkmalschutzrechtlich als auch strecht-
lich von Bedeutung sind, so ist die in der Bescheinigung zum Ausdruck kom-
mende denkmalschutzrechtliche Beurteilung auch strechtlich bindend. Die
Bescheinigungsstelle entscheidet damit verbindlich, ob ein nicht begenstigter
Neubau oder eine begenstigte Sanierung erfolgte (vgl. BFH v. 30. 10. 2002 IX R
13/99, BFH/NV 2003, 744). Dies gilt auch dann, wenn die Bescheinigung von
offensichtlich falschen Rechtsauffassungen ausgeht (BFH v. 13. 9. 2001 IX R
62/98, BFH/NV 2002, 405).
Bescheinigungsverfahren und Abstimmungsverfahren sind insoweit miteinan-
der verknepft, als dieselbe Behirde zustfndig ist und nur vor dem Baubeginn
abgestimmte Maßnahmen bescheinigt werden derfen. Gegen die bindenden
Entscheidungen der Bescheinigungsstelle muß der Stpfl. im Verwaltungsrechts-
weg vorgehen. Ist offensichtlich, daß eine begenstigende Bescheinigung unzu-
treffend ist, kann die FinVerw. die zustfndige Stelle um Recknahme oder cnde-
rung nach Maßgabe der verwaltungsrechtlichen Verfahrensvorschriften bitten
(Fallgruppen s. OFD Frankfurt v. 1. 3. 2002, juris). Die strechtlichen Folgen
kinnen aber nur gezogen werden, wenn der Grundlagenbescheid tatsfchlich ge-
fndert oder aufgehoben wird (vgl. BFH v. 13. 9. 2001 IX R 62/98, BFH/NV
2002, 405).
Zust_ndige Stellen: Die nach Landesrecht zustfndigen Bescheinigungsstellen
sind im BStBl. I 1999, 823 aufgelistet (Korrektur fer Hessen: BStBl. I 2000,
879). Sind strechtlich Landesfmter zustfndig, wfhrend fer denkmalschutzrecht-
liche Erlaubnisse/Genehmigungen nachgeordnete Behirden handeln, so kann
die nach Abs. 1 Satz 6 gebotene Abstimmung nicht durch Zusagen der unzu-
stfndigen nachgeordnete Behirde ersetzt werden (s. Anm. 31).
Bescheinigung aber Zuschasse: Die Bescheinigung umfaßt auch Zuschesse,
aber nur solche, die von den fer Denkmalschutz oder Denkmalpflege zustfndi-
gen Behirden gewfhrt werden. Andere Zuschesse aus iffentlichen Kassen, zB
Gemeindezuschesse, und private Zuschesse sind nicht zu bescheinigen. Das FA
muß daher selbstfndig prefen, ob ein Stpfl. eber die bescheinigten Zuschesse
hinaus weitere Beihilfen erhalten hat. Insoweit ist die Bescheinigung gewfhrter
Zuschesse nicht abschließend, dh. sie hat keine Bindungswirkung mit der Folge,
daß in ihr nicht aufgefehrte Zuschesse nicht berecksichtigt werden kinnen.

Einstweilen frei.

Erl_uterungen zu Abs. 3:
Anwendungen auf Geb_udeteile

Gemfß der Verweisung auf § 7h Abs. 3 sind die Abs. 1–2 auf Gebfudeteile, die
selbstfndige unbewegliche WG sind, sowie auf Eigentumswohnungen und auf
im Teileigentum stehende Rfume entsprechend anzuwenden; Einzelheiten s. § 7
Anm. 501–506.
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